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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Art.1/§141 (1) 
und (2) 

Verfahren zur Festlegung 
der betroffenen Gebiete 

Allg./inhaltl./zum Er-
füllungsaufwand 

Das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) legt 
Folgendes zur Ermittlung der „Risikoge-
biete“ fest: 
 

§ 121 (1) StrlSchG 
„Die zuständige Behörde legt 
durch Allgemeinverfügung in-
nerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten einer Rechtsver-
ordnung nach Absatz 2 die Ge-
biete fest, für die erwartet wird, 
dass die über das Jahr gemit-
telte Radon-222-Aktivitätskon-
zentration in der Luft in einer 
beträchtlichen Zahl von Gebäu-
den mit Aufenthaltsräumen o-
der Arbeitsplätzen den Refe-
renzwert nach § 124 oder § 126 
überschreitet. ….“ 
 

Es ist ein Verfahren zu verankern, das 
die Gebiete nach den tatsächlichen 
Messergebnissen vor Ort festlegt. 
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Das Verfahren zur Festlegung dieser „Ri-
sikogebiete“ mit erhöhtem Radonpo-
tential bleibt auch im Referentenent-
wurf mit der Formulierung „Vorhersa-
gen unter Zugrundelegung geeigneter 
Daten auf Grundlage einer wissen-
schaftlich basierten Methode“ diffus. In 
der Begründung wird sogar darauf ver-
weisen, dass die anzuwendenden Ver-
fahren unklar sind. Umso fragwürdiger 
wird es, eine Vorhersage, dass auf min-
destens 50 Prozent des jeweils auszu-
weisenden Gebiets der Referenzwert in 
mindestens zehn Prozent der Anzahl der 
Gebäude überschritten wird, als Bewer-
tungskriterium zur maßgeblichen 
Grundlage für die Festlegung der Risiko-
gebiete zu machen. 
 
Nach Auffassung der BAK ist gerade hier 
besondere Sorgfalt notwendig, um ge-
währleisten zu können, dass ausschließ-
lich die Gebiete erfasst werden, in de-
nen die Radon-222-Aktivitätskonzentra-
tion nach §121 (1) StrlSchG auch wirk-
lich vor Ort (nachweisbar) vorliegt. Nur 
so kann gerechtfertigt sein, dass die zu-
sätzlichen, obligatorisch vorgeschriebe-
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nen Maßnahmen an Gebäuden / Bau-
vorhaben in betroffenen Gebieten ei-
nen nicht unbeträchtlichen bautechni-
schen und kostenträchtigen Aufwand – 
siehe § 142 – verursachen. Gleiches gilt 
für die Messpflichten für Arbeitsplätze 
mit dem damit verbundenen organisa-
torischen und bürokratischen Aufwand.  
 
Es ist eine sorgsame, nicht angreifbare 
Festlegung erforderlich. Dazu lediglich 
„Vorhersagen“ heranzuziehen mit mehr 
oder weniger willkürlichen Bemessungs-
kriterien – 10% Überschreitung auf min-
destens 50% des Gebietes –, für die im 
Verordnungsentwurf keine Begründung 
zu finden sind, erscheint fragwürdig. 
Außerdem fokussiert das Gesetz auf 
eine „beträchtliche“ Zahl von Gebäu-
den, also eine gemäß Definition im 
Sprachgebrauch „ziemlich große“ Zahl: 
die im vorliegenden Entwurf gewählte 
Kenngröße entspricht dem jedenfalls 
nicht. 
 
Selbst unter der Voraussetzung von ge-
eigneten geologischen Untergrunderhe-
bungen und geeignet engmaschigen 
Messungen der Radonkonzentration in 
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der Bodenluft können verlässliche Vor-
hersagen nur auf ausreichend umfang-
reichen Messreihen der Radonkonzent-
ration in Innenräumen von Gebäuden 
erfolgen. Dass diese Daten innerhalb 
der vorgesehenen Fristen im erforderli-
chen Umfang erhoben werden können, 
ist zu bezweifeln. 

2  Art.1/§142 (1) 
und (2) 

 Inhaltl./zum Erfül-
lungsaufwand 

Es wird ein abschließender Auswahlka-
talog von lediglich fünf anerkannten 
Maßnahmen vorgegeben, von denen 
mindestens eine umzusetzen ist, zusätz-
lich zu einem Feuchteschutz nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, 
der selbstverständlich ist.  
 
Von diesen Maßnahmen sind die Num-
mer 1, 2 und 4 nur unter Einsatz von 
Technik zu realisieren sind, die dauer-
haft unterhalten und gewartet werden 
müssen und laufende Betriebskosten 
bedingen. Insofern sind die Angaben 
zum Erfüllungsaufwand zu relativieren.  
 
Darüber hinaus sollte klargestellt wer-
den, dass auch alternative Lösungen, 
die gleichwertig das Erreichen des ge-
wünschten Schutzziel gewährleisten, als 

Es sollte klargestellt werden, dass 
auch alternative Lösungen möglich 
sind, die gleichwertig das Erreichen 
des gewünschten Schutzziel gewähr-
leisten. 
 
Klarstellung zum Neubau wünschens-
wert. 
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Erfüllung der gesetzlichen Pflichten gel-
ten. 
 
Des Weiteren wäre eine Klarstellung 
zum Neubau wünschenswert: Die Pflich-
ten des § 123 Abs. 1 Strahlenschutzge-
setz betreffen nur Gebäude, die ab In-
krafttreten der Regelung, also nach dem 
31. Dezember 2018 bzw. nach Inkraft-
treten der Festlegungen von Radonbe-
lasteten Risikogebieten gänzlich neu er-
richtet werden. Umbauten, Erweiterun-
gen oder Instandsetzungen/Sanierun-
gen bestehender Gebäude sind nicht 
betroffen. 
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